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Gesetz über das Archivwesen (Archivgesetz)
Vom 11. September 1996

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst

i. allgemeine bestimmungen

Zweck

§ 1. Das Staatsarchiv und die Archive der Gemeinden bewahren kul-
turelles Erbe, helfen Rechte zu sichern und dienen der Verwaltung. Sie
gewährleisten für die öffentlichen Organe des Kantons und der Ge-
meinden sowie für die Öffentlichkeit, insbesondere für die Forschung
und Bildung, eine dauerhafte dokumentarische Überlieferung.

Geltungsbereich

§ 2. Das Gesetz regelt die archivischen Belange
a) des Kantons,
b) der Gemeinden,
c) öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten des Kantons

und der Gemeinden sowie privater Personen und Organisationen,
denen öffentliche Aufgaben übertragen sind, falls sie Personenda-
ten bearbeiten und dabei dem Datenschutzgesetz unterstellt sind.

2 Der Regierungsrat und die Gemeinden können die ihnen zugehöri-
gen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie private
Personen und Organisationen, denen öffentliche Aufgaben übertragen
sind, auch unabhängig von der Bedingung von Abs. 1 lit. c dem Archiv-
gesetz unterstellen.
3 Der Regierungsrat sorgt dafür, dass interkantonale Institutionen, an
denen der Kanton beteiligt ist, archivrechtliche Normen im Sinn dieses
Gesetzes beachten.
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Begriffe

§ 3. Staatliches Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen, die
bei den öffentlichen Organen des Kantons und deren Rechtsvorgän-
gern entstanden sind. Archivgut der Gemeinden sind jene archivwürdi-
gen Unterlagen, die bei öffentlichen Organen der Gemeinden und
deren Rechtsvorgängern entstanden sind.
2 Staatlichem Archivgut beziehungsweise dem Archivgut der Gemein-
den sind gleichgestellt:

a) die Unterlagen von Körperschaften, Anstalten, Personen und Or-
ganisationen, welche nach § 2 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 dem Archiv-
gesetz unterstehen;

b) Unterlagen anderer Stellen und Privater, welche das Staatsarchiv
und die Archive der Gemeinden im öffentlichen Interesse entge-
gengenommen haben;

c) Dokumentationsmaterialien, welche der Ergänzung des übrigen
Archivgutes dienen.

3 Unterlagen sind Akten, Urkunden, Protokolle, Karteien, Pläne, Sie-
gel, Bild- und Tondokumente, Drucksachen sowie die übrigen aufge-
zeichneten Informationen, unabhängig vom Informationsträger und
einschliesslich der Hilfsmittel, die zu deren Verständnis und Benützung
notwendig sind.
4 Archivwürdig sind Unterlagen, welche voraussichtlich von bleiben-
dem Wert sind für

a) die Dokumentierung der Tätigkeit der öffentlichen Organe,
b) Zwecke der Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtssprechung,
c) die Sicherung berechtigter Interessen betroffener Personen oder

Dritter,
d) Wissenschaft und Forschung,
e) das Verständnis der Gegenwart und der Geschichte.

5 Öffentliche Organe sind Behörden und öffentliche Dienste des Kan-
tons, der Einwohnergemeinden, der Bürgergemeinden sowie deren öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten. Öffentliche Dien-
ste des Kantons sind die Verwaltungseinheiten (Abteilungen und
Stabsstellen) der Departemente. Private Personen und Organisationen
sind den öffentlichen Organen nach § 2 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 gleichge-
stellt.

Vorbehaltenes Recht

§ 4. Die Archivbestimmungen des Notariatsgesetzes und der Bun-
desgesetze bleiben vorbehalten.
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ii. kantonales archivwesen

1. Tätigkeit des Staatsarchivs

Aufgaben

§ 5. Das Staatsarchiv hat die Aufgabe,
a) die Unterlagen der öffentlichen Organe des Kantons Basel-Stadt

zu erfassen und über deren Archivwürdigkeit zu entscheiden;
b) die archivwürdigen Unterlagen

1. zu übernehmen, zu verwahren, zu ergänzen, zu erhalten und in-
standzusetzen,

2. zu erschliessen und für die Benützung bereitzustellen;
c) sich an der Erforschung und der Veröffentlichung staatlichen Ar-

chivgutes zu beteiligen.
2 Das Staatsarchiv übernimmt, verwahrt und erschliesst, soweit daran
ein öffentliches Interesse besteht,

a) Unterlagen anderer, insbesondere privater Herkunft;
b) Dokumentationsmaterialien, welche der Ergänzung des übrigen

Archivgutes dienen.
3 Das Staatsarchiv beteiligt sich am Sichern, Erschliessen und Benütz-
barmachen archivwürdiger Unterlagen interkantonaler Institutionen,
an denen der Kanton beteiligt ist.
4 Das Staatsarchiv berät die öffentlichen Organe bei der Sicherung,
Verwaltung und Ablieferung ihrer Unterlagen; es erlässt dazu Weisun-
gen.
5 Das Staatsarchiv berät die Gemeinden in Archivfragen.
6 Das Staatsarchiv kann im Einvernehmen mit dem anbietenden öf-
fentlichen Organ auch Unterlagen übernehmen, für die noch keine An-
bietungspflicht besteht und über deren Archivwürdigkeit noch nicht
entschieden worden ist. Bis zu diesem Entscheid bleibt das anbietende
öffentliche Organ verantwortliches Organ im Sinn von Datenschutzge-
setz § 7 Abs. 1.

Sicherung des Archivgutes

§ 6. Staatliches Archivgut wird im Staatsarchiv verwahrt.
2 Das Staatsarchiv sichert die dauerhafte Erhaltung sowie Benützbar-
keit des Archivgutes und schützt es vor unbefugter Benützung oder
Vernichtung.
3 Unterlagen und Dokumentationsmaterialien, welche das Staatsar-
chiv in Erfüllung seiner Aufgaben nach § 5 Abs. 1 und 2 verwahrt, sind
unveräusserlich.
4 Staatliches Archivgut kann aufgrund einer Vereinbarung ausnahms-
weise bei einer anderen Stelle verwahrt werden, wenn die dauerhafte
Erhaltung, die Benützbarkeit und der Schutz vor unbefugter Benüt-
zung im Sinne dieses Gesetzes gewährleistet sind. Die Archivierung
steht unter der Aufsicht des Staatsarchivs.
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2. Anbietungspflicht und Registraturen

Anbietungspflicht

§ 7.1) Die öffentlichen Organe sind verpflichtet, die Unterlagen, wel-
che sie zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr benötigen, auszuson-
dern und periodisch dem Staatsarchiv zur Übernahme anzubieten.
2 Anzubieten sind auch diejenigen Unterlagen, die

a) schutzwürdige Personendaten enthalten,
b) einer besonderen Geheimhaltungspflicht unterstehen.

2bis Nicht anzubieten sind Unterlagen von Mitarbeitergesprächen und
Unterlagen zu solchen Stellenbewerbungen, die nicht in ein Anstel-
lungsverhältnis führten.
2ter Vorbehalten bleibt die Anbietung von Unterlagen von Mitarbeiter-
gesprächen mit dem Einverständnis der betroffenen mitarbeitenden
Person.
3 Durch Vereinbarung zwischen dem anbietenden öffentlichen Organ
und dem Staatsarchiv kann

a) Art und Umfang der anzubietenden Unterlagen im voraus festge-
legt werden,

b) auf die Anbietung von Unterlagen von offensichtlich geringer Be-
deutung verzichtet werden.

4 Die Anbietungspflicht einer Person bleibt auch nach Beendigung
ihres Amtes oder öffentlichen Auftrages bestehen und geht nach dem
Tod der pflichtigen Person auf die Erben über.

Registraturen

§ 8. Das Staatsarchiv hat zu den Registraturen sowie zu den Samm-
lungen von Daten und Unterlagen der öffentlichen Organe soweit
freien Zugang, als dies zur sachgerechten und rationellen Erfüllung sei-
ner Aufgaben notwendig ist.

3. Benützung des Archivgutes

Grundsatz

§ 9. Alle Personen haben das Recht, Archivgut nach Massgabe dieses
Gesetzes zu benützen.
2 Die Benützung wird eingeschränkt oder ausgeschlossen soweit

a) Grund zur Annahme besteht, dass andernfalls überwiegende
schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person oder Dritter
beeinträchtigt würden;

b) mit den derzeitigen oder früheren Eigentümern oder Eigentüme-
rinnen von Archivgut privater Herkunft einschränkende Verein-
barungen getroffen worden sind;

c) ein unverhältnismässiger Verwaltungsaufwand entstünde;
d) der Erhaltungszustand des Archivgutes dies erfordert.

1) § 7 Abs. 2bis und 2ter eingefügt durch GRB vom 12. 1. 2005 (wirksam seit 27. 2.
2005, Ratschlag Nr. 9358, Kommissionsbericht Nr. 9420).
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3 Die Benützung ist in der Regel unentgeltlich. Für besondere Leistun-
gen des Staatsarchivs können Gebühren erhoben werden.
4 Das Staatsarchiv hat Anspruch auf die unentgeltliche Abgabe eines
Belegexemplars von Werken, die in wesentlichen Teilen auf der Benüt-
zung staatlichen Archivguts beruhen.

Schutzfristen

§ 10. Archivgut kann in der Regel erst nach einer Schutzfrist von
30 Jahren benützt werden. Unterlagen, die schon bei ihrer Entstehung
oder im Laufe ihrer Verwendung zur Veröffentlichung bestimmt oder
der Öffentlichkeit zugänglich waren, unterliegen keiner Schutzfrist.
2 Unterlagen, die sich ihrer Zweckbestimmung oder ihrem wesentli-
chen Inhalt nach auf eine natürliche Person beziehen, dürfen erst
10 Jahre nach deren Tod benützt werden. Ist das Todesdatum nicht be-
kannt oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand zu eruieren, endet
die Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt. Sind weder Todes- noch Ge-
burtsdatum festzustellen, endet die Schutzfrist 80 Jahre nach Abschluss
der Unterlagen.
3 Für alle Fristen, die sich auf Unterlagen beziehen, ist das Jahr massge-
bend, in welchem die Unterlagen durch Vervollständigung oder den
letzten organischen Zuwachs abgeschlossen wurden.
4 Die Schutzfristen nach Abs. 1 und 2 werden um höchstens 20 Jahre
verlängert, wenn das öffentliche Interesse dies zwingend erfordert oder
wenn Grund zur Annahme besteht, dass eine kürzere Schutzfrist über-
wiegende schutzwürdige Interessen einer betroffenen Person oder
Dritter beeinträchtigen würde.
5 Das Staatsarchiv kann Archivgut vor Ablauf der Fristen von Abs. 1, 2
und 4 für die Benützung zugänglich machen, wenn sichergestellt ist,
dass das öffentliche Interesse sowie die überwiegenden schutzwürdi-
gen Belange betroffener Personen oder Dritter nicht beeinträchtigt
werden. Es kann Archivgut mit Schutzfristen gemäss Abs. 2 bezie-
hungsweise 2 und 4 vor deren Ablauf für die Benützung zugänglich ma-
chen, wenn

a) die Unterlagen für die Durchführung eines bestimmten For-
schungsvorhabens erforderlich sind oder

b) wenn die betroffene Person – oder nach deren Tod ihre Angehöri-
gen – in die Benützung eingewilligt haben oder

c) wenn die Benützung im überwiegenden Interesse der betroffenen
Person oder Dritter liegt.

Die Schutzfrist für Unterlagen über Personen der Zeitgeschichte und
über Amtsträgerinnen und Amtsträger in Ausübung ihres Amtes kön-
nen verkürzt werden, wenn ihre schutzwürdigen Interessen angemes-
sen berücksichtigt werden.
6 Im Zweifelsfall hört das Staatsarchiv vor der Verkürzung von Schutz-
fristen das abliefernde öffentliche Organ an. Dies gilt namentlich für
Unterlagen mit verlängerten Schutzfristen nach Absatz 4.

7

Archivgesetz 153.600



Zuwiderhandlungen

§ 11. Archivgut, dessen Benützung auf einer Verkürzung der Schutz-
frist nach § 10 Abs. 5 beruht, darf ausschliesslich zu dem Zweck und zu
den Bedingungen benützt werden, welche in der Bewilligungsverfü-
gung des Staatsarchivs angegeben werden. Zuwiderhandlungen wer-
den nach Strafgesetzbuch Art. 292 bestraft.
2 Wer gegen die Bestimmungen der Benützungsordnung in grober
Weise verstösst, kann von der weiteren Benützung ausgeschlossen wer-
den und wird schadenersatzpflichtig.

Benützung durch öffentliche Organe

§ 12. Das abliefernde öffentliche Organ kann sein Archivgut unge-
achtet der Schutzfristen benützen, soweit dies zur Erfüllung seiner Auf-
gabe notwendig ist.
2 Mit Zustimmung des abliefernden öffentlichen Organs dürfen an-
dere öffentliche Organe Archivgut während der Schutzfrist benützen,
sofern sie es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. Vor-
behalten bleiben besondere Geheimhaltungsvorschriften.
3 Abs. 1 und 2 gelten nicht für Archivgut mit Personendaten, das nach
§ 18 des Datenschutzgesetzes dem zuständigen Archiv angeboten und
von diesem übernommen wurde. Vorbehalten bleibt, dass das ablie-
fernde öffentliche Organ oder ein anderes öffentliches Organ offen-
sichtlich im überwiegenden Interesse einer betroffenen Person auf das
Archivgut greifen muss und diese Person zugestimmt hat oder ihre Zu-
stimmung nach den Umständen vorausgesetzt werden kann.

4. Rechte der betroffenen Person

Auskunft und Einsicht

§ 13. Betroffenen Personen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über
ihre personenbezogenen Daten, soweit das Archivgut durch Personen-
namen erschlossen ist oder Angaben gemacht werden, die das Auffin-
den der Daten mit angemessenem Aufwand ermöglichen.
2 Anstelle von Auskunft kann Einsicht in das Archivgut gewährt wer-
den.
3 Auskunft oder Einsicht werden eingeschränkt oder verweigert, wenn
zwingende öffentliche Interessen oder überwiegende schutzwürdige
Interessen Dritter dies erfordern.

Gegendarstellung

§ 14. Bestreitet eine betroffene Person die Richtigkeit von Personen-
daten, so kann sie verlangen, dass den Unterlagen eine Gegendarstel-
lung beigegeben wird. Nach dem Tod der betroffenen Person steht die-
ses Recht den Angehörigen zu, wenn diese ein berechtigtes Interesse
daran geltend machen.
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iii. archivwesen der gemeinden

Grundsatz

§ 15. Die Einwohnergemeinden und die Bürgergemeinden führen
Archive für ihre Unterlagen von bleibendem Wert.
2 Ihre öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Institutio-
nen sowie private Personen und Organisationen unterstehen dem Ar-
chivgesetz nach § 2 Abs. 1 lit. c. Die Gemeinden können die Anwen-
dung des Archivgesetzes nach § 2 Abs. 2 ausdehnen.

Gemeinsame Bestimmungen

§ 16. Für die Gemeinden gelten die folgenden Bestimmungen dieses
Gesetzes sinngemäss:
– § 5 über die Aufgaben des Archivs
– § 6 über die Sicherung des Archivgutes
– § 7 über die Anbietungspflicht
– §§ 9–11 über Grundsatz der Benützung, Schutzfristen, Zuwider-

handlungen
– § 12 Benützung durch öffentliche Organe
– §§ 13–14 über Auskunft und Einsicht sowie Gegendarstellung

Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv

§ 17. Die Gemeinden können aufgrund einvernehmlicher Abma-
chungen ihre archivischen Aufgaben ganz oder teilweise durch das
Staatsarchiv ausführen lassen.
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iv. vollzug und rechtsmittel

Vollzug

§ 18. Der Regierungsrat erlässt durch Verordnung Ausführungsbe-
stimmungen zu diesem Gesetz, namentlich über die Anbietungspflicht,
über die Gebühren und über die Benützung einschliesslich der Abgabe
eines Belegexemplars und der Reproduktion von staatlichem Archiv-
gut.
2 Die Gemeinden regeln die weiteren Einzelheiten ihrer archivischen
Belange selbständig.

Rechtsmittel

§ 19. Verfügungen des Staatsarchivs unterliegen der Beschwerde an
das Wirtschafts- und Sozialdepartement. Im übrigen gelten die allge-
meinen Bestimmungen der Verwaltungsrechtspflege.

Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt dem Referendum.
Nach Eintritt der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat den Zeit-
punkt der Wirksamkeit.2)

2) Wirksam seit 1. 11. 1998.
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